
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 
 

D  
 
2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. III/Hi 10/2 „Feldmühle MPB“ (Satzung) 
 
- Geänderte textliche Festsetzung zu den Gewerbegebieten (2. vereinfachte 
Änderung, Stand: Satzung) 
 
- Begründung zur 2. vereinfachten Änderung (Stand: Satzung) 
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Geänderte textliche Festsetzung zur 2. vereinfachten Änderung 
(Stand: Satzung) 
 
gemäß Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 118 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) 
 

 
 
In den Gewerbegebieten GE2 bis GE4 ist die gemäß § 8 (3) BauNVO 
ausnahmsweise zulässige Nutzungsart 

„Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke“ 

gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. 

 

In den Gewerbegebieten GE1 bis GE4 ist die gemäß § 8 (3) BauNVO 
ausnahmsweise zulässige Nutzungsart 

„Vergnügungsstätten“ 

gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. 
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Begründung zur 2. vereinfachten Änderung (Stand: Satzung) 
 
Mit Beschluss vom 25.06.2015 hat der Rat der Stadt Bielefeld mit einem Dringlichkeitsbe-
schluss (TOP 24.2) der Unterbringung von max. 500 Asylbewerbern im Hotel Oldentruper Hof 
am Ostring einstimmig zugestimmt. Das Land NRW hat bereits das Gebäude seit kurzem ge-
mietet und dort eine sogenannte Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge (ZUE) ein-
gerichtet. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Vorlage Drs.-Nr. 1729/2014-2020 
verwiesen, in der auf die aktuell stark anwachsende Zahl der Flüchtlinge, die Verteilungsmodali-
täten auf die verschiedenen Standorte in Bielefeld, die Qualitätsstandards in der geplanten Ein-
richtung sowie die zu erwartende finanzielle Entlastung für den städtischen Haushalt umfassend 
eingegangen wird. 
 
Da eine Flüchtlingsunterkunft auch als Anlage für soziale Zwecke eingestuft werden kann, be-
darf es zur Rechtsklarheit und -sicherheit einer Änderung des Bebauungsplanes Nr. III/Hi 10/2 
„Feldmühle MPB“ als mögliche Befreiungsgrundlage. 
 
Der Bebauungsplan setzt für das betreffende Grundstück ein Gewerbegebiet fest, in dem die 
nach BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzungsart „Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke“ ausgeschlossen worden ist. Dieser Ausschluss wurde für alle 4 
Gewerbegebiete getroffen, von denen 3 Gewerbegebiete nur über die Straße Niedernholz er-
schlossen werden können. In der Begründung zum Satzungsbeschluss wird ausgeführt, dass 
damit erreicht werden soll, die Straße Niedernholz nicht übermäßig mit Verkehr zu belasten. Es 
wurde befürchtet, dass das Straßenkreuz an der Dingerdisser Straße den durch die o.g. Nut-
zungen ausgelösten Verkehr nicht bewältigen könne. 
 
Der Ausschluss der Nutzungen für die Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheit-
liche Zwecke erfolgte damit insbesondere zur Sicherung der Verkehrsbelastung. Andere inhalt-
liche Argumente, die einen Ausschluss begründen könnten, wurden seinerzeit nicht aufgeführt. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Hotelbetrieb in seinem derzeitigen 
Ausbauzustand durch den Bebauungsplan mit einem Gewerbegebiet überplant wurde, in wel-
chem diese Nutzung als Unterart der Gewerbebetriebe aller Art allgemein zulässig ist. Damit 
wurde das durch das Hotel ausgelöste Verkehrsaufkommen als verträglich eingestuft und könn-
te damit als Bezugs- und Vergleichsgröße zur Beurteilung für andere Nutzungen herangezogen 
werden. 
Durch die nun geplante 2. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes soll zukünftig auch nur 
in diesem kleinen nördlichen GE1-Gebiet (1,4 ha) unmittelbar südlich der Dingerdisser Straße 
die bislang ausgeschlossene Nutzungsart „Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke“ für ausnahmsweise zulassungsfähig erklärt werden. In den übrigen Ge-
werbegebieten GE2 bis GE4 bleibt sie - u.a. im Hinblick auf das angrenzende Industriegebiet, in 
dem derartige Anlagen noch weniger geeignet und daher auch ausgeschlossen sind - unzuläs-
sig. 
Für die künftige ausnahmsweise zulassungsfähige Umnutzung des Hotelbetriebs durch Anla-
gen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke ist vorhabenbezogen im 
Rahmen des nachgeordneten bauordnungsrechtlichen Verfahrens nachzuweisen, dass das 
jeweils durch das Vorhaben ausgelöste Verkehrsaufkommen im Rahmen der vorgegebenen 
Erschließungssituation verträglich abgewickelt werden kann. Dies nur für den Fall, dass das 
neue Vorhaben gegenüber der bisher ausgeübten Hotelnutzung ein höheres Verkehrsaufkom-
men erwarten lässt. 
Die 2. vereinfachte Änderung des B-Planes Nr. III Hi / 10.2 entspricht damit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung. 
 

 


